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Beschlussvorschlag:

Zu  dem  o.  g.  Antrag  nach  dem  Bundesimmissionsschutzgesetz  des  Herrn  Dieter  Budde,
Gehlenberg, Hinterberg 43, 26169 Friesoythe zum Neubau von 2 Hähnchenmastställen (je Stall:
42.498 Hähnchen Nrn. 1 a u. 2 a) sowie zum Neubau von 2 Abwasserauffanggruben (Nrn. 1 b u. 2
b) auf dem Flurstück 286/1 der Flur 2 Gemarkung Gehlenberg belegen an einer Gemeindestraße
östlich der  Neuscharreler  Straße in  Gehlenberg  erteilt  die  Stadt  Friesoythe das  Einvernehmen
gemäß § 4 BImSchG i. V. mit § 35 und § 36 Baugesetzbuch. 

Begründung:

Bei der Stadt Friesoythe ist ein Antrag nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz des Herrn Dieter
Budde, Gehlenberg, Hinterberg 43, 26169 Friesoythe zum Neubau von 2 Hähnchenmastställen (je
Stall: 42.498 Hähnchen Nrn. 1 a u. 2 a) sowie zum Neubau von 2 Abwasserauffanggruben (Nrn. 1
b  u.  2  b)  auf  dem  Flurstück  286/1  der  Flur  2  Gemarkung  Gehlenberg  belegen  an  einer
Gemeindestraße östlich der Neuscharreler Straße in Gehlenberg eingegangen. 
Die Lage des Bauvorhabens geht aus der beigefügten Kartenunterlage hervor. 
Die  verkehrliche  Erschließung  des  Vorhabens  soll  über  die  im  Zuge  des  Bürgerwindparks
Gehlenberg  ausgebaute  Gemeindestraße  erfolgen.  Da  jedoch  noch  ein  Teilstück  dieser
Gemeindestraße bis zum Standort der o. g. Stallanlage nicht ordnungsgemäß befestigt ist, ist vor
Bescheinigung  der  gesicherten  verkehrlichen  Erschließung  des  o.  g.  Bauvorhabens  mit  dem
Antragsteller  eine  Vereinbarung  zur  Ertüchtigung  dieses  Abschnittes  der  Gemeindestraße
abzuschließen. 
Das Bauvorhaben befindet sich im Außenbereich.
Die 2-Monatsfrist zur Abgabe der Stellungnahme an den Landkreis Cloppenburg endet am 
20. Februar 2008. 
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